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 Veröffentlicht am 12.06.1991

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §34 Abs1;

EStG 1972 §34 Abs3;

Rechtssatz

Für die Frage des Bestehens einer sittlichen Verpflichtung der Eltern zur Hilfeleistung an ein straffällig gewordenes Kind

ist es ohne Bedeutung, ob die Hilfeleistung dadurch erfolgt, daß die Eltern um eine Wiedergutmachung des durch ein

strafbares Verhalten ihres erwachsenen und selbsterhaltungsfähigen Kindes verursachten Schadens bemüht sind,

oder ob sie die Kosten einer möglichst guten Strafverteidigung übernehmen.
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